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§ 13 DWWPG

DWWPG - Durchfuhrungsverordnung zum Wiener Wohn- und Pflegeheimgesetz - WWPG

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

(1) Die Ausstattung der Wohneinheiten muss den angemessenen hygienischen, pflegerischen, technischen und

sicherheitstechnischen Anforderungen entsprechen.
(2) Die Wohneinheiten mussen barrierefrei beschaffen sein.

(3) In den Wohneinheiten missen vorhanden sein:

1. Wohn- und Schlafbereich,
2. Platz fur personliche Gegenstande,
3. in Wohneinheiten flr mobile und orientierte Personen eine Nasseinheit mit Waschbecken, Dusche und Toilette,

4. in Wohneinheiten fir Personen, die auf Grund ihrer korperlichen oder psychischen Verfassung weder Dusche
noch Toilette benutzen kdnnen, jedenfalls ein Waschbecken.

(4) Die Wohneinheiten missen Uber eine ausreichende Belichtung verfligen und gut entliftbar sein. Die Tiren mussen
so breit sein, dass ein sicheres und gefahrloses Befahren mit Rollstiihlen und Betten mdoglich ist.

In Kraft seit 22.12.2012 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 13 DWWPG
	DWWPG - Durchführungsverordnung zum Wiener Wohn- und Pflegeheimgesetz – WWPG


